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Ein Liturgisches Institut zu gründen, ist nicht leicht, wie eine klei-
ne Begebenheit nach der Errichtung zeigt. Handschriftlich ist auf den
Statuten der Gründung vom 12. März 1963 eingetragen: „Der Verein be-
kundet hiermit seinen Willen als Körperschaft zu bestehen“. Zwei Wochen
später erhält Prof. Anton Hänggi folgende Zeilen eines Kollegen aus der
Freiburger Juristischen Fakultät:

„Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass dieses Statut keinen Verein im Sinne
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ins Leben zu bringen vermochte.
Wenn Sie das Statut selbst schaffen wollen, dann konsultieren Sie vielleicht
das schmale Büchlein von Lampert: Wie gründet und leitet man Vereine.
Wenn Sie sich solch ketzerischer Lektüre nicht unterziehen wollen, dann
sagen Sie einem Kollegen der Iuristischen Fakultät, dass er Ihnen behilflich
ist.“'

Das Problem der Statuten ließ sich bewältigen und das Liturgische
Institut bestand als nichtuniversitäre Einrichtung unter der Leitung von
Prof. Hänggi von 1963 bis 1968 in Freiburg. Dieser Zeitraum fiel in die
Jahre seiner Lehrtätigkeit an der Universität Freiburg, bevor er - am vier-
ten Jahrestag der Promulgation der Liturgiekonstitution am 4. Dezember
1967 zum Bischof von Basel gewählt wurde. Das Liturgische Institut war
bei weitem nicht der einzige Beitrag zur Konzilsrezeption in der Schweiz,
an dem Hänggi maßgeblich beteiligt war, aber es war eine Gründung,
die langfristig weiterwirken konnte, als er selbst nicht mehr in Freiburg
lehrte. Im Folgenden geht es um die Entstehung des Instituts sowie die
Jahre 1963-1968, als das Institut seinen Sitz in Freiburg hatte. Ein kurzer
Ausblick geht auf die späteren Stationen des Instituts ein.2

1 Brief Eugen Isele an Anton Hänggi vom 28. März 1963 (Archiv Liturgisches Institut
[LI] Fribourg).

2 Ausführlicher zur Konzilsrezeptioni Walter VON ARX, Nachkonziliare Liturgiereform
in der deutschsprachigen Schweiz, in: Liturgiereformen. Historische Studien zu einem
bleibenden Grundzug des christlichen Gottesdienstes (FS A. Häußling). Hg. von Martin
KLÖCKENER - Benedikt KRANEMANN. 2: Líturgiereformen seit der Mitte des I9. Jahrhun-
derts bis zur Gegenwart. Münster 2002 (LQF 88/II) 847-860.
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1. Die Phase bis zur Errichtung im Jahr 1963
Die Gründung des Instituts am 12. März 1963 erfolgte im Auftrag der
Schweizerischen Bischofskonferenz durch die Mitglieder der Liturgischen
Kommission der Schweiz (kurz: LKS). Der damalige Präsident der LKS,
der Einsiedler Abt Raimund Tschudy OSB, unterzeichnete die Statuten
zusammen mit allen acht weiteren Mitgliedern der LKS (darunter dem
Sekretär der LKS, Anton Hänggi) und dem zukünftigen Mitarbeiter
Walter von Arx. Die Gründung des Liturgischen Instituts (kurz: LI) er-
folgte also aus der LKS heraus. Diese war 1957 als Stabskommission der
Bischofskonferenz für alle vier Sprachgebiete der Schweiz errichtet wor-
den.3
Bereits das Protokoll der ersten Sitzung am 17. Dezember 1957 ver-

merkt unter „Arbeitsweise und Ausstrahlung der LKS“: „Sobald als
möglich soll ein liturgisches Zentrum geschaffen werden, das über alles
einschlägige Material Auskunft geben, es liefern oder vermitteln kann.“4
Von einer solchen Materialstelle ist in den folgenden Protokollen sowie in
den Statuten der Liturgischen Kommission die Rede? Das sind die ersten
Spuren eines pastoralliturgischen Zentrums, doch es kommt nicht zu einer
entsprechenden Errichtung.
Die LKS befasst sich indes (1958-1960) mit zunächst wichtigeren

Fragen: der Ostemachtfeier im Gefolge der Karwochenreform von 1955,
der aktiven Teilnahme an der Liturgie im Zuge der Enzyklika „Mediator
Dei“ (1947), der Gestaltung der Messe mit mühsamer Erstellung von
Richtlinien, der Vereinheitlichung liturgischer Bücher, insbesondere des
Gesangbuchs, und einem neuen Fronleichnamsordo.
Von Februar 1960 bis März 1963 finden jedoch keine Sitzungen mehr

statt. An die Stelle tritt eine intensive Korrespondenz zwischen dem
Präsidenten der LKS, seit Herbst 1959 Abt Raimund Tschudy OSB,
dem Sekretär der LKS Anton Hänggi und immer wieder auch mit P.
Vinzenz Stebler OSB aus Mariastein, seit Beginn Mitglied der LKS und
außerdem Cousin von Anton Hänggi? Das Konzil ist angekündigt, die
Vorbereitungskommissionen arbeiten, Hänggi ist auch hier beteiligt, und
so stellt sich Prof. Hänggi und Abt Raimund Tschudy die Frage nach
der Zukunft der LKS. In einem Brief von Abt Raimund Tschudy tritt

3 Cf. den Bericht von Anton HÄNGG1, Liturgische Kommission der Schweiz, in: SKZ
127. 1959, 589f.

4 Protokoll der LKS vom 17. Dezember 1957, Punkt III. 6 (Archiv LI Fribourg).
5 Cf. den Text der Statuten bei HÄNGG1, Liturgische Kommission (wie Anm. 3), Nr. 7.
° Zur Biographie und zum liturgischen Engagement von Vinzenz Stebler OSB cf. Al-

berich Martin ALTERMATT, Ein Pionier des „Jugend- und Laienbreviers“ in der Schweiz. P.
Dr. Vinzenz Stebler OSB (†1997), Mariastein, in: Tagzeitenliturgie. Ökumenische Erfah-
rungen una' Perspektiven. Liturgie des Heures. Expériences et perspectives oecuméniques.
Hg. von Martin KLÖCKENER - Bruno BÜRK1. Fribourg 2004, 169-180.
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eine Kooperation zwischen der LKS und dem Freiburger Lehrstuhl für
Liturgiewissenschaft ins Blickfeld. Tschudy schreibt am 23. Juni 1961 an
Hänggi:

„Was eigentlich weitergeschehen soll mit der LKS? Das ist auch meine
Frage. Es stellt sich die Frage, ob die Bischofskonferenz eigentlich eine
dauernde Institution wollte oder nur ad hoc eine Institution, die sich nach
Erledigung der ,Richtlinien” wieder aufiöst und einfach wartet, bis ihr wei-
tere Aufgaben gestellt werden. Wissen Sie noch aus der Gründungszeit her,
wie es gemeint war? Vielleicht liesse sich die LKS mit dem Liturgischen
Institut von Freiburg [Lehrstuhll] etwas zusammenspannen, insofem wir
- wenn keine direkten Aufgaben der Konferenz vorliegen - jährlich eine
Sitzung hätten, um gemeinsame Fragen zu besprechen.“

Der Gedanke gemeinsamer Jahrestagungen wird jedoch nicht weiter
verfolgt. Tschudy greift die Frage nach der LKS am 18. November 1961
erneut auf:

„Es sollte die Stellung der LKS vielleicht besser umschrieben sein. Wollen
Sie doch bitte einmal bei der deutschen LK [Liturgiekommission] anfragen,
nach welchem Procedere sie arbeitet. Wir kommen sonst nicht zuschlag. Es
bleibt alles am Föderalismus und am Geld hängenl“

Hänggi nimmt Kontakt mit dem Deutschen Liturgischen Institut in
Trier auf, was Tschudy im Hinblick auf „einen Aufbau eines ähnlichen
Instituts hier in Fribourg“7 begrüsst. Jetzt ist also nicht die Materialstelle
oder ein universitäres Institut, sondern eine pastoralliturgische Einrichtung
im Blick.8 Wenig später macht sich auch die Bischofskonferenz dieses
Anliegen zu Eigen? Hänggi unterbreitet daraufliin einen zweiseitigen
Projektbeschrieb für ein Liturgisches Institut, in dem er drei Gründe für
die Errichtung zum damaligen Zeitpunkt nennt:

„a. Die Beschlüsse des Konzils werden den nationalen Liturgischen
Gremien nicht wenige neue Aufgaben stellen b. Die Seelsorger verlangen
je länger, je mehr, gewisse Hilfsmittel für die Gestaltung der Messfeier,
der Spendung der Sakramente usw. c. Der geplante Zusammenschluss
der verschiedenen nationalen Institute und die vorgesehene Gründung eines
[sic] ,Consociatio Liturgica Internationalis°“.1°

7 Brief Raimund Tschudy an Anton Hänggi vom 8. Dezember 1961 (Archiv LI Fri-
bourg).

8 Cf. dann wieder eine Liste mit neuen Aufgaben im Brief von Raimund Tschudy an
Anton Hänggi vom 31. Januar 1962: „5. Das liturgische Institut in Fribourg sollte weiter
ausgebaut werden, analog von Trier oder auch analog dem Pastoralinstitut in Fribourg,
Gastvorlesungen, Kontakte mit andem Instituten.“ (Archiv LI Fribourg).

9 Brief Raimund Tschudy an Anton Hänggi vom 1. Juni 1962 (Archiv LI Fribourg).
1° BriefAnton Hänggi an Raimund Tschudy vom 12. Juli 1962 (Archiv LI Fribourg).

178



Das Liturgische Institut der Schweizer Bischöfe

Im September 1962 wurden nach einem offenbar fulminanten Plädoyer
von Abt Tschudy finanzielle Mittel seitens der Bischofskonferenz zu-
gesagt.11 Zwei Monate später sind nationale liturgische Institute mit der
Verabschiedung der entsprechenden Passage des Liturgieschemas (dem
späteren Artikel 44 der Liturgiekonstitution) auch durch die Autorität des
Konzils in ihrer Existenz gerechtfertigt.12 Die Gründung des LI erfolgt
also am 12. März 1963 in Freiburg, und zwar mit Zuständigkeit für die
ganze Schweiz. Das spiegelt sich auch im Namen „Liturgisches Institut
der Schweiz/Centre Suisse de Liturgie/Istituto liturgico per la Svizzera“
wider. In den „Freiburger Nachrichten“ ist am 18. März 1963 über Zweck
und Aufgabe des Instituts zu lesen:

„Zweck ist die Förderung des liturgischen Apostolates. Das Institut stellt
sich zur Aufgabe, Bischöfen und Seelsorgern in einschlägigen Fragen be-
ratend zur Seite zu stehen; es soll der liturgischen Emeuerung dienen; es
soll die verschiedenen Bestrebungen der Schweiz koordinieren und mit
den Kommissionen für Kirchenmusik, Kirchenkunst, Katechese, kirch-
liche Sendungen an Radio und Fernsehen [sic] zusammenarbeiten; es hat
Konferenzen, Tagungen und Kongresse durchzuführen, die Schweiz in
intemationalen Gremien und Institutionen zu vertreten und, namentlich
in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft an der
Universität Freiburg, liturgiewissenschaftliche Arbeiten zu fördern.“

2. Das Liturgische Institut in den Jahren 1963-1968
Die Arbeit beginnt sofort. Bereits am 1. April 1963 bezieht man ein Büro
imAlbertinum, Anfang des folgenden Jahres dann in der Zähringerstrasse.
Hänggi ist jetzt nicht nur Lehrstuhlinhaber, sondem zugleich Sekretär
der LKS, Direktor des LI, Peritus beim Konzil und Mitarbeiter beim
„Consilium“, dem Rat zur Ausführung der Liturgiekonstitution. Schon
daraus ergeben sich einige Tätigkeiten des LI in dieser frühen Phase: Die
mit der Veröffentlichung der Liturgiekonstitution einsetzende liturgische
Erneuerung ist der kirchlichen Öffentlichkeit zu kommunizieren. Das
LI verschickt die Liturgiekonstitution an alle katholischen Pfarreien der
Schweiz. Außerdem gibt es jeweils nach Erscheinen von Instruktionen
zur Liturgie PR-Meldungen an die katholische Presseagentur der Schweiz
(KIPA). Artikel in der „Schweizerischen Kirchenzeitung“ und anderen
Organen kommen hinzu sowie zahlreiche Vorträge,13 z.B. im Rahmen

11 Cf. Brief Raimund Tschudy an Anton Hänggi vom 12. September 1962 (Archiv LI
Fribourg).

12 So Anton Hänggi in seinem Brief an Raimund Tschudy vom 15. Dezember 1962
(Archiv LI Fribourg).

13 Cf. Martin KLÖCKENER, Erwaıtungsvoller Aufbruch. Die Anfänge der Liturgiereform
des Zweiten Vatikanischen Konzils im Spiegel der „Schweizerischen Kirchenzeitung“, in:
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des II. Pastoral-Liturgischen Symposions Zürich zum Thema: „Die
praktischen Möglichkeiten zur Emeuerung unseres Gottesdienstes nach
den Richtlinien der schweizerischen Bischofskonferenz zur Liturgie-
Instruktion“.14 Hänggi und seine Mitarbeiter Walter von Arx und Robert
Trottmann sind außerdem beratend tätig, Hänggi besonders häufig auch
bei Fragen des Kirchenbaus, und sie beantworten schriftliche Anfragen.
Man entscheidet sich gegen ein eigenes Schweizer Publikationsorgan
für liturgiepastorale Fragen und nimmt Kontakt auf mit den österreichi-
schen Herausgebem von „Heiliger Dienst“.15 1966 diskutiert die LKS die
Mitarbeit des Liturgischen Instituts bei einem neuen Organ, der Zeitschrift
„Gottesdienst“, die erstmals im Juni 1967 als Vorausnummer erscheint
und bis heute in Gemeinschaft der drei Liturgischen Institute herausgege-
ben wird. 16
Mit jedem neuen Reformschritt stellt die LKS zu Händen der

Bischofskonferenz denAntrag aufZulassung der jeweiligen Feier oder des
liturgischen Elements in der Volkssprache für die Pfarreien der Schweiz.
Wo eine vorhergehende Erprobung möglich ist, sind Formulare zu erar-
beiten, Pfarreien dafür zu gewinnen, Anträge an die Bischofskonferenz
zu stellen, Erprobungen auszuwerten. Die Ausbildung liturgischer
Laiendienste beginnt mit der Durchführung von Lektorenkursen. Das
LI fördert die Errichtung diözesaner liturgischer Kommissionen, die das
Konzil (SC 45) empfiehlt. Die Zusammenarbeit zwischen Liturgischem
Institut und kirchenmusikalischen Gremien ist im Umfeld des neuen
Kirchengesangbuchs von 1966 besonders intensiv.
Immer wieder gibt es Sitzungen mit Vertretern aus dem deutschen

Sprachgebiet. Hänggi arbeitet mit bei der ökumenischen Fassung des
Herrengebets. Auch wenn die Zusammenarbeit dynamisch voranschrei-
tet, läuft natürlich nicht alles glatt. Tschudy klagt im Zusammenhang
der Erstellung des lateinisch-deutschen Altarmessbuchs von 1965: „Die

Liturgia et Unitas. Líturgiewissenschaftliche und ökumenische Studien zur Eucharistie
und zum gottesdienstlichen Leben in der Schweiz. Etudes liturgiques et aecuméniques sur
l 'Eucharistie et la vie liturgique en Suisse. In honorem Bruno Biirki. Hg. von Martin KLÖ-
CKENER - Arnaud Jo1N-LAMBERT. Freiburg/Schweiz - Genève 2001, 319-354.

14 16. Januar 1965 Vortrag von Anton Hänggi (Archiv LI Fribourg). Zum Verein „Pa-
storal-liturgisches Symposion“ cf. VON ARX (S. Anm. 2) 850f.

15 Von 1933-1949 hatte es bereits eine liturgische Zeitschrift der Schweiz gegeben. Sie
wurde 1949 in den „Heiligen Dienst“ integriert. Cf Guido MUFF, Die „Liturgische Zeit-
schrift der Schweiz (1933-1949). Spiegelbild der liturgischen Bewegung in der Schweiz,
in: Liturgia et Unitas (s. Anm. 13) 267-277.

16 Cf. Walter voN ARX, Anton Hänggi (1917-1994): Liturgiehistoriker und Seelsorger,
in diesem Band S. 102-110, hier 108.
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Deutschen haben wirklich die Gabe, alles in eine dicke Mehlsauce zu
tauchen und zu verkomplizieren.“17
Ein Höhepunkt in diesen Jahren, die weitaus reicher waren, als hier

dargestellt werden kann, war der Liturgische Kongress in Mainz im Jahr
1964. Er wurde von den Liturgischen Instituten in Trier, Salzburg und
Freiburg/Schweiz ausgerichtet. Den Dokumentationsband gab Anton
Hänggi unter dem Titel des Kongresses heraus: „Gottesdienst nach dem
Konzil“.18 Romano Guardini, der nicht am Kongress teilnehmen konn-
te, hatte mit Datum vom 1. April 1964 einen Brief an Johannes Wagner
geschrieben, um etwas beizusteuem, das ihm wichtig schien. Er findet
sich unter dem Titel „Der Kultakt und die gegenwärtige Aufgabe der li-
turgischen Bildung“ im Kongressband19 und hat mit der Frage nach der
Liturgiefähigkeit oder Unfähigkeit des heutigen Menschen bis in die
Gegenwart andauernde Diskussionen ausgelöst. Den Teilnehmenden des
Kongresses war der Text schon zuvor als Sonderdruck überreicht worden.
Der Kongress dankte Guardini mit einem Telegramm.2°
Die Teilnehmerzahl liegt weit über der heutzutage von liturgischen

Bildungsveranstaltungen her gewohnten: Es kamen 2300 Teilnehmer.
Alle Veranstaltungen, also Referate, Podiumsveranstaltungen und
Gottesdienste, fanden im Mainzer Dom statt. Am Vormittag gab es je-
den Tag einen eher liturgietheologischen Vortrag, nämlich von Johannes
Wagner über die Intentionen der Liturgiekonstitution, von Josef A.
Jungmann über Wesen und Würde des christlichen Gottesdienstes und
von Joseph Pascher über das Mysterium Paschale im liturgischen Jahr.
Am Nachmittag folgten pastoralliturgische Vorträge von drei Pfarrem.
Außerdem gab es jeden Tag ein Podium zur Beantwortung der vielen aktu-
ellen Fragen. Was die liturgischen Feiem anbelangt, verdient Erwähnung,
dass der Kongress mit einer feierlichen Wortgottesfeier - der neuen sacra
verbi Dei celebratio aus SC 35,4 - begann und schloss.

3. Die Verlegung des Instituts nach Zürich, Luzern und Wieder
Freiburg

Es war nicht allein die Wahl Hänggis zum Bischof, die 1968 zur Verlegung
des Instituts von Freiburg nach Zürich führte. Die nun verstärkt zu leisten-
de Übersetzungsarbeit brachte die Notwendigkeit stärker sprachregionaler
Arbeit mit sich. Die Zuständigkeit des LI für die ganze Schweiz wurde
aufgegeben. Damit verlor auch der Standort Freiburg aufder Sprachgrenze

17 Brief Raimund Tschudy an Anton Hänggi vom 22. Mai 1965 (Archiv LI Fribourg).
18 Gottesdienst nach dem Konzil. Vorträge, Homilien und Podiumsgespräche des drit-

ten deutschen liturgischen Kongresses in Mainz. Im Namen der Liturgischen Institute zu
Trier, Salzburg und Freiburg/Schweiz hg. von Anton HÄNGG1. Mainz 1964.

19 Ebd. 18-23. Der Briefwurde an verschiedenen Orten nachgedruckt.
2° Cf. Balthasar FISCHER - Anton HÄNGGI - Johannes WAGNER, Bericht, ibid. 11.
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seine unmittelbare Plausibilität. Das LI wird am 22. Oktober 1968 in
Zürich wiedererrichtet als Institut für die deutsche und rätoromanische
Schweiz. Die Nachfolge Hänggis, der nun als Basler Bischof wirkt, als
Institutsleiter übemimmt 1968 Robert Trottmann. Der Ortswechsel ver-
bindet sich mit einer neuen Phase der Konzilsrezeption. Trottmann bittet
den Leiter des Trierer Liturgischen Instituts um den Eröffnungsvortrag in
Zürich und schreibt ihm:

„Ich habe den Eindruck, dass die Arbeiten der Liturgischen Institute vor
einem Wendepunkt stehen. Die Arbeiten in Rom nähern sich ihrem Ende,
die Bemühungen in den Sprachgebieten haben noch kaum eingesetzt ge-
messen an dem, was in Zukunft an uns herankommen wird. Deshalb würde
ich es begrüssen, wenn Sie - gleichsam auf der oben angedeuteten Schwelle
stehend retrospektiv darlegen, was in den vergangenen Jahrzehnten ge-
schehen ist, und prospektiv aufweisen, was künftig zu tun ist.“21

Johannes Wagner greift dies auf mit seinem Vortrag bei der Eröffnung
am 22. Oktober in Zürich über „Stand und Aufgaben liturgischer Er-
neuerung“.

Das Liturgische Institut sollte von 1968 bis 2000 in Zürich bleiben.
Nach Trottmann leiteten Walter von Arx, Thomas Egloff, interimistisch
auch der langjährige Mitarbeiter Anton Pomella das Institut.
Von 2000-2003 hatte das Institut seinen Sitz in Luzem (Leitung

Patrick Dondelinger 2001 2003). Im September 2004 kehrte es an seinen
Ursprung in Freiburg zurück und wurde dort mit neuen Strukturen, ei-
nem überarbeiteten Konzept und einem neuen Team wiedererrichtet. Mit
einem großen Festakt am 4. Dezember 2004 wurde das Institut auch von
Neuem in der Öffentlichkeit präsent”

21 Brief Robert Trottmann an Prälat Dr. Johannes Wagner vom 29. August 1968 (Ar-
chiv LI Fribourg).

22 Cf. Urban FINK-WAGNER, Das Liturgische Institut für die deutschsprachige Schweiz
zurück in Freiburg, in: SKZ 172. 2004, 941-943; Peter SPICHTIG [Interview], Seit 1 Jahr:
Neu strukturiert. Das Liturgische Institut der deutschsprachigen Schweiz in Freiburg/
Schw., in: Gd 39. 2005, 137 139. S. auch den Beitrag von Peter Spichtig in diesem Band
S. 183-193 sowie die Webseite www.liturgie.ch.
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